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6 DER «SCHW EIZER SOLDAT» 1927

den Zeitpunkt der Entlassung des einen Knaben aus
einer Anstalt suchten wir für ihn eine Lehrstelle. Im
"Einverständnis mit seiner Mutter trat er dieselbe an. Er
verliess sie aber schon nach 14 Tagen und begab sich
zu seiner Mutter, welche, wie wir nachher konstatierten,
unsere gutgemeinten Pläne kreuzte, um den Burschen in
einer Fabrik unterzubringen, wo er sofort etwas
verdiene.

Fliegermeldestation. Station de rapport pour aviateurs.
Phot Hohl, Arch

Dispensations-
und Verschiebungsgesuche

werden nur ausnahmsweise in sehr dringlichen Fällen
berücksichtigt. Sie sind vom Einrückungspflichtigen
selbst zu stellen und müssen amtlich begutachtet sein.

Die Gesuche sind von Unteroffizieren, Gefreiten und
Soldaten aller Waffengattungen unter Beilage des
Dienstbüchleins der Militärbehörde des Einteilungskantons

einzureichen.
Offiziere eidg. Stäbe und Einheiten wenden sich an

die betreffende Dienstabteilung des eidg. Militärdepartements,
solche kantonaler Stäbe und Einheiten an die

kantonale Militärbehörde.
Dispensationsbegehren aus Gesundheitsrücksichten

sind von Offizieren und höheren Unteroffizieren bis und
mit dem Wachtmeister vor dem Diensteintritt einzureichen,

unter Beilage eines verschlossenen Arzt-Zeugnisses

und des Dienstbüchleins. Diese Bestimmung gilt
auch für Korporale, Gefreite und Soldaten, die in Stäben

und Einheiten nur einzeln zugeteilt oder solche, die
nicht reisefähig sind. (Vgl. Aufgebotsplakat, Weisungen,
Ziffer 2.)

Abgabe von Ordonnanzschuhen.
Jeder Rekrut erhält 1 Paar Ordonnanzschuhe

unentgeltlich. Im ferneren kann jeder Rekrut 1 weiteres Paar
Ordonnanzschuhe zum Tarifpreise beziehen.

Jeder Wehrmann kann 1 Paar Schuhe gleicher Art,
wie er sie als Rekrut gefasst hat, zum reduzierten Preis
beziehen, und zwar frühestens nach 85 Diensttagen,
jedoch während der ganzen Dauer seiner Dienstpflicht
nur einmal.

Jeder Kavallerie-Rekrut erhält 1 Paar Ordonnanzstiefel

unentgeltlich. Im ferneren kann jeder Kavallerie-
Rekrut 1 Paar Ordonnanzschuhe zum Tarifpreise
beziehen.

Jeder Kavallerist kann ein weiteres Paar Stiefel zum
reduzierten Preis beziehen, und zwar fiühestens nach
100 Diensttagen, jedoch während der ganzen Dauer
seiner Dienstpflicht nur einmal.

Zum Tarifpreis können Ordonnanzschuhe nach
Bedarf für den Dienst bezogen werden.

Die Kaufpreise für das Schuhwerk sind:
Tarifpreise

Fr. 38.—
» 48.—
» 65.—

Marschschuhe
Bergschuhe
Stiefel

Reduzierte Preise
Fr. 22.—
» 28.—
» 38.—

Der Gasschutz
Für den persönlichen Schutz kommen zwei Mittel

in Betracht: Der Gasfilter und der Sauerstoffapparat.
Der Gasfilter hat zwei Nachteile: Er schützt gleichzeitig
nicht gegen alle Gase, wenn die Luft mit Kampfstoff
zu sehr gesättigt ist, wird sein Schutz illusorisch, weil
nicht mehr genügend Sauerstoff zum Atmen eingesogen
werden kann, (es tritt einfach Ersticken ein). Bei
modernen Masken ist der erste Nachteil praktisch
aufgehoben. f

Der Sauerstoffapparat hingegen macht das Atmen
von der Umgebung vollständig unabhängig. Sein Wert
wird illusorisch, wenn nicht genügend Sauerstoffersatzpatronen

vorhanden sind. Der Sauerstoffapparat ist
meist schwer und unhandlich, er ist auch teuer.

Haupterfordernisse an das Schutzgerät sind: Schutz
gegen möglichst viele Kampfstoffe, Möglichkeit einer
raschen Gebrauchsfähigkeit, gasdichter Abschluss am
Kopf, leichte Atmung (geringer Atmungswiderstand),
kleines Gewicht, bequemes Unterbringen.

Die Gasmaske besteht aus Stoffteil (mehrere Lagen
imprägnierten Mullstoffs, Leder oder Gummi) und Filter.
Ein eingenähtes Gummiband schliesst die Maske über
Stirn, Schläfe, Wange und Kinn an den Kopf an. Ein
weiteres Gummiband wird über den Hinterkopf
gezogen. Es gibt auch Masken, die ganz über den Kopf
gezogen werden. Beim Tragen der Maske muss natürlich

das Sturmband des Helmes weiter gemacht werden,
es ist deshalb falsch, zu lange Sturmbänder
abzuschneiden, wie es verbotenerweise immer wieder bei
uns geschieht. Die Verschiedenheit der Kopfformen
verlangt genaues Anpassen bei jedem einzelnen Mann.

Vorn trägt die Maske die Oeffnung zum Eintritt der
gereinigten Luft. Unter derselben befindet sich das
Ausatmungsventil, über derselben die Augenöffnungen.
Die Augengläser sind, um Zerbrechen zu verhindern,
aus Glimmer eingesetzt. Damit sie durch Schwitzen
nicht getrübt werden, fettet man sie mit Seifenstiften
ein. An vielen Modellen sind beidseitig der Augen
Wischfalten eingenäht, handschuhfingerartige Einbuchtungen,

welche erlauben, mit einem Finger die angetrübten
Gläser zu putzen. Es gibt auch Gläser, welche den

Wasserdampf aufsaugen und so das Trübwerden
vermeiden.


	Dispensations- und Verschiebungsgesuche

